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Einführung

Problemaufriss

„Mit der Trillerpfeife kräftig in den Hörer pusten!“, lautet ein in Hilfefo-
ren kursierender Rat, um sich gegen unerbetene Telefonwerbung zur
Wehr zu setzen.1 Welche Folgen es hat, wenn Verbraucher auf derartige
Reaktionen zurückgreifen „müssen“, macht ein Urteil des Amtsgerichts
Pirmasens deutlich. In dieser medienpräsenten Entscheidung wurde eine
61 Jahre alte Frau, die sich mit einer Trillerpfeife lautstark gegen einen An-
rufer gewehrt hatte, wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verur-
teilt.2

Dieser Fall weist besonders plakativ auf die anhaltende Problemlage te-
lefonischer Belästigung hin. Im Jahr 2018 kam es nach Angaben der Bun-
desnetzagentur (BNetzA) diesbezüglich zu rund 62.000 schriftlichen Be-
schwerden, womit ein neuer Höchststand erreicht wurde.3 Für 2019 wurde
mit ca. 57.600 Beschwerden der immer noch zweithöchste Jahresstand je-
mals verzeichnet.4 Das inzwischen jahrzehntelange Verbot unerwünschter
Telefonwerbung5 wird also kontinuierlich übergangen. In schier uner-
schöpflichen Varianten praktiziert6 hat sich das Phänomen zu einer „Land-
plage“7 ausgewachsen. Auch verschiedene Gesetzesänderungen konnten

A.

I.

1 Vgl. dazu nur https://callcenter-verband.de/themen/trillerpfeifen-angriffe/,
[7.6.2020].

2 http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/frau-zu-geldstrafe-verurteilt-mit-der-trillerpf
eife-gegen-werbeanrufe-11759854.html, [7.6.2020].

3 So BNetzA, Jahresbericht 2018, S. 67.
4 BNetzA, Jahresbericht 2019, S. 70.
5 Mit einem historischen Überblick über die rechtliche Bewertung von Telefonwer-

bung Fezer WRP 2010, 1075, 1081 ff.; aus jüngerer Zeit Alexander ZRP 2018, 166,
167 m.w.N.

6 Zur Flexibilität der Unternehmen, die Telefonwerbung trotz bereichsspezifischen
Gesetzesänderungen zahlreich fortsetzen, Gesetzentwurf des Bundesrates, BR-
Drs. 181/17 (Beschluss), S. 4; zur Variationsbreite auch unter http://www.faz.net/ak
tuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/bundesnetzagentur-verbraucher-beschwerden-ne
hmen-zu-15005749.html, [7.6.2020].

7 Minister Hauk (Baden-Württemberg), Plenarprotokoll 844 v. 23.5.2008, S. 153 (D);
Podszun/Busch/Henning-Bodewig, Studie zur behördlichen Durchsetzung des Ver-
braucherrechts, S. 47; Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler UWG § 7 Rn. 118; in
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das Aufkommen sog. Cold Calls nicht im erwünschten Maße reduzieren.
Verbraucherschützer fordern deshalb anhaltend gesetzliche Nachbesserun-
gen. „Telefonabzocke“ solle sich nicht mehr lohnen.8

Aus Unternehmersicht eröffnet diese Form der Direktkommunikation
jedoch einen besonders lukrativen Weg qualifizierten Marketings. Es ist
von der wohl effizientesten Methode der Kundengewinnung die Rede.9
Dabei richten sich Werbende zunehmend zielgruppenspezifisch aus,10 was
der Direktansprache zu gesteigerter Wirkkraft verhilft. Wie zahlreiche Be-
richte dokumentieren, werden besonders häufig ältere Menschen adres-
siert:11 Tagsüber zu Hause, am Festnetztelefon erreichbar, gesprächsbereit
– so wird immer wieder das Bild einer „dankbaren Klientel“ gezeichnet.12

diese Richtung auch Fezer/Büscher/Obergfell/Mankowski UWG § 7 Rn. 108; Fezer
GRUR-Prax 2011, 361; zu dem „erheblichen Problem“ auch BT-Drs. 16/10734,
S. 7; der Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen (VZBV), Klaus
Müller, spricht von „moderner Wegelagerei“, siehe das Statement unter: https://w
ww.vzbv.de/pressemitteilung/besserer-schutz-vor-moderner-wegelagerei,
[7.6.2020]; das Ausmaß der Problemlage anzweifelnd hingegen MüKoUWG/
Brammsen (Bd. 2) § 20 Rn. 6.

8 Derart plakativ titelnd etwa die Verbraucherzentrale: https://www.verbraucherze
ntrale.de/abgefragt-abgebucht, [7.6.2020]; ähnlich VZBV, Verbraucherpolitische
Forderungen v. 18.12.2012, S. 4.

9 So Isele GRUR-Prax 2011, 463; ähnlich BT-Drs. 19/3332 (Antrag): „Hier blüht das
Geschäft“; sowie BT-Drs. 19/2538 (Gesetzentwurf), S. 1; gleichlautend BR-
Drs. 181/17 (Beschluss), S. 4; Harte/Henning/Schöler UWG § 7 Rn. 218; Fezer
GRUR-Prax 2011, 361: „Das unlautere Telefonmarketing boomt; verbotenes
Marktverhalten lohnt.“; Alexander ZRP 2018, 166: „weit verbreitet und aus der
Marketingpraxis kaum wegzudenken“; vgl. außerdem Schulte-Nölke/Henning-Bo-
dewig/Podszun, Evaluierungsbericht: Verbraucherschutz gegen unseriöse Ge-
schäftspraktiken, S. 115.

10 Schon BMFSFJ (Hrsg.), 5. Altenbericht – Potenziale des Alters in Wirtschaft und
Gesellschaft, S. 269; Yankova/Hören WRP 2011, 1236; allg. zur Entdeckung älterer
Verbraucher als herauszuhebende Zielgruppe Micklitz/Reisch, Verbraucherpolitik
und -schutz für das Alter, S. 234; auch schon VZ NRW (Hrsg.), Verbraucherarbeit
für und mit Senioren, S. 65 ff; zu jüngeren Entwicklungen, Werbung gezielt an
ältere Konsumenten zu richten, auch Reams 52 Willamette L. Rev. 325, 329 ff.
(2016).

11 Näher unten, A. III. 2. a), S. 33 ff.
12 Schon Baginskis 11 Loy. Consumer L. Rev. 4 (1998), Bratkiewicz 45 S.D. L. Rev.

586, 588 ff. (2000); Bruce 25 GPSolo 26, 27 (2008); Rossiter 78 Or. L. Rev. 807, 809
(1999); Hines 12 Alb. L.J. Sci. & Tech. 839, 841 f. (2002); Yoon et al. Marketing
Letters 16 (3/4) 429 ff. (2005); vgl. zum zielgruppenorientierten Marketing gegen-
über älteren Verbrauchern: BMFSFJ (Hrsg.), 5. Altenbericht – Potenziale des Al-
ters in Wirtschaft und Gesellschaft, S. 263 und S. 269 über „Geschäfte mit dem
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„Best Ager“ gelten zudem als kaufkräftig und konsumfreudig,13 was sie
auch aus wirtschaftlicher Sicht zu einer attraktiven Zielgruppe macht. Auf
Unternehmerseite ergibt sich also ein profitables Kosten-Nutzen-Verhält-
nis.14

Während Telefonwerbung im Einzelfall auch im Interesse der Adressa-
ten liegen kann,15 werden unerbetene Telefonanrufe oft als ein großes Är-
gernis empfunden. Grund hierfür ist das Eindringen in die Privatsphäre,
das womöglich die Preisgabe persönlicher Daten oder einen paritätsgestör-
ten Vertragsschluss zur Folge hat.16 Unabhängig von finanziellen Einbu-
ßen kann es bei systematischer Telefonansprache – etwa unter Einsatz von
sog. Predictive Dialern17 – außerdem zu einem spürbaren Verlust an Le-
bensqualität kommen. Hierzu trägt schon die unwillkürliche Bindung per-
sönlicher, insbesondere zeitlicher, Ressourcen bei.

Ist die akute Drucksituation des „Kaltanrufs“ vorerst überstanden, stel-
len sich dem Betroffenen zahlreiche Folgefragen: Wurde gerade tatsächlich
ein Vertrag geschlossen? Falls ja, welche Verpflichtungen sind dabei im

Alter“; darüber hinaus soll sogar in einigen Branchen, etwa bei Banken, so weit
gegangen werden, dass im dortigen Arbeitsjargon ältere Kunden mitunter einer
Kategorie „ad“, stehen für „alt und doof“, zugeordnet werden. Näheres unter:
https://www.test.de/Anlageberatung-fuer-Senioren-Alte-sind-oft-leichte-Beute-410
4811-4104816/, [7.6.2020].

13 Ganner, Privatautonomie für alte und pflegebedürftige Menschen, S. 5; Guido et
al. JRC 28, 1, 11 (2015); Herring, Older People in Law and Society, S. 16: „Older
people are great consumers.“; Micklitz/Reisch, Verbraucherpolitik und -schutz für
das Alter, S. 232 f.; bzgl. der Verbrauchergruppe 65 + VZ NRW (Hrsg.), Verbrau-
cherarbeit für und mit Senioren, S. 12, 37.

14 Hierzu passt der „alte Spruch“, der in Henning-Bodewig GRUR 2015, 731, 732,
festgehalten ist: „‘Unlauterer Wettbewerb lohnt sich immer‘“.

15 Das „Interesse an funktionierendem ‚Dialogmarketing‘“ herausstellend auch
Schulte-Nölke/Henning-Bodewig/Podszun, Evaluierungsbericht: Verbraucherschutz
gegen unseriöse Geschäftspraktiken, S. 64, heraus, siehe auch S. 119 f.

16 Ähnlich VZBV, Stellungnahme zum Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken
v. 25.11.2016, S. 4.

17 Hierzu wählen Call-Center, um bestmögliche Auslastung zu erreichen, gleichzei-
tig eine Vielzahl an Verbrauchern an, beenden jedoch, sobald ein Anruf beant-
wortet wird, alle anderen Anrufsversuche. Ähnlich definierend Scheurle/Mayen/
Paschke §§ 66a bis I TKG Rn. 7. Bei diesem Vorgehen finden die übrigen Verbrau-
cher mitunter mehrfach am Tag „tote Leitungen“ vor. Möglich sind bis zu 70 ab-
gebrochene Anrufe am Tag; die besondere Belastung hierdurch wurde auch in
VZ Münster, Interview bei Rechtsberatungsstelle am 27.5.2019 deutlich, wonach
gerade ältere Verbraucher die Dauerbelästigung auch nicht „ignorieren“ könn-
ten, weil es „ja vielleicht doch mal ein wichtiger Rückruf vom Arzt oder ein En-
kel sein könnte.“
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Einzelnen eingegangen worden? Gibt es zielführende Möglichkeiten, ge-
gen etwaige Folgewirkungen vorzugehen? Lohnt sich professionelle juristi-
sche Unterstützung? Die Rechtslage rund um unerlaubte Telefonanrufe
wird oft als unübersichtlich wahrgenommen. Diese Unsicherheit darüber,
welche Gesetze für den konkreten Fall einschlägig sind oder wie diese zur
Problemlösung beitragen könnten, mag besonders aus der Warte älterer
Verbraucher bestehen.18

Tatsächlich hält das geltende Recht verschiedene, teils situationsspezifi-
sche, Regelungen bereit. Die Schutzstränge, die zugunsten betroffener Ver-
braucher  im Falle  unerlaubter  Telefonwerbung zusammenlaufen,  sollen
dabei helfen, das Phänomen von vornherein einzudämmen oder zumindest
ex post gegen dessen Folgewirkungen vorzugehen: Zunächst besteht mit
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Var. 1 UWG ein spezieller lauterkeitsrechtlicher Tatbestand,
der  Telefonwerbung ohne  vorherige  Einwilligung des  Verbrauchers  für
unzulässig erklärt.19  Die Norm wird zudem durch weitere wettbewerbs-
sowie telekommunikationsrechtliche Vorschriften flankiert.  Insbesondere
können Unternehmer, die unzulässige Werbemethoden einsetzen, auf Un-
terlassung  in  Anspruch  genommen  werden.  Zur  Abwehr  der  schieren
Belästigung durch das unerwünschte Direktmarketing treten neben indivi-
duell durchsetzbare Normen auch kollektivrechtlich ausgestaltete Mecha-
nismen sowie behördliche Verfolgungstätigkeit. Darüber hinaus können in
Bezug  auf  etwaig  eingegangene  „Folgeverträge“  Nichtigkeitstatbestände
greifen. Unter den Voraussetzungen von §§ 312g Abs. 1 Var. 2, 312c, 355 BGB
steht ein Vertragsloslösungsrecht zur Verfügung.

Trotz der hohen Regelungsdichte lassen sich in der Praxis jedoch schon
auf den ersten Blick Schutzlücken ausmachen, die für ältere Menschen be-
sondere Schwierigkeiten aufwerfen können. Ein Beispiel aus dem Verbrau-
cherrecht macht dies deutlich: Obwohl für telefonisch geschlossene Verträ-
ge das Widerrufsrecht des Fernabsatzes besteht, kommt es häufig nicht zu
dessen Ausübung. Das kann bereits daran liegen, dass der Widerrufsbe-
rechtigte nicht um die Widerruflichkeit des Geschäfts weiß oder sich mit
der faktischen Ausübung bzw. Abwicklung des Widerrufs überfordert
sieht. Daneben ist denkbar, dass der betagte Betroffene die gedankliche
Auseinandersetzung mit der Gesprächssituation scheut, weil er mit ihr ein
eigenes Versagen assoziiert.20 Denn auch unabhängig von einem konkre-
ten, alterstypischen Krankheitsbild kann der Verlauf des Telefonats als

18 Näher zu derartigen Rechtsverwirklichungsbarrieren unten, C. V. 1., S. 154 ff.
19 Im Einzelnen noch unten bei C. I., S. 63 ff.
20 Vgl. Wedemann ZBB 2014, 54, 60, ausf. noch unten, B. III. 2. b) cc), S. 55 f.
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Spiegel abnehmender kognitiver Fähigkeiten empfunden werden. Es er-
scheint dann womöglich vorzugswürdig, lästigen Zahlungsaufforderungen
Folge zu leisten, anstatt sich noch einmal mit der Situation des Vertrags-
schlusses zu befassen und gegebenenfalls aktiv zu werden, um nachteilige
Konsequenzen abzuwenden. Potenziell hilfreiche Gespräche mit Angehö-
rigen finden aus Scham über die empfundene Schwäche ebenfalls oft nicht
statt.21 Bei älteren Menschen lassen sich also, über das Maß an Passivität hi-
naus, das Verbrauchern unabhängig vom Alter bei der Rechtswahrneh-
mung zugeschrieben wird, besondere „Rechtsverwirklichungshindernisse“
erkennen.

Verschiedenen typischen Spezifika älterer Verbraucher steht eine weitge-
hende „Altersblindheit“22 des geltenden Rechts gegenüber. So bilden ge-
setzliche Vorschriften, die explizit an ein höheres Alter anknüpfen, seltene
Ausnahmen.23 Dies mag auch damit zusammenhängen, dass zur Geburts-
stunde grundlegender Gesetze, namentlich bei Erschaffung des BGB im
ausgehenden 19. Jahrhundert, demographische Verhältnisse vorherrsch-
ten, bei denen schlicht kein Bedürfnis nach speziellen Regelungen für das
hohe Alter bestand.24 Seitdem ist es jedoch zu einem rapiden Anstieg der
durchschnittlichen Lebenserwartung und zu einem größeren Anteil alter
Menschen an der Gesamtbevölkerung gekommen.25 Statistiken zufolge
wird sich diese Entwicklung weiter fortsetzen und das Vorkommen alters-
spezifischer Konstitutionsveränderungen parallel steigen.26 Das bedeutet,

21 Zu alldem näher bei B. III., S. 45 ff., sowie C. V., S. 152 ff.
22 Mit diesem Begriff auch etwa Igl, Altersgrenzen und gesellschaftliche Teilhabe,

S. 103; ähnlich Zenz in Igl/Klie (Hrsg.), Das Recht der älteren Menschen, S. 131,
133.

23 Siehe als solche § 1571 BGB („Unterhalt wegen Alters“), §§ 1786 Abs. 1 Nr. 2,
1915 BGB (Recht, die Übernahme einer Vormundschaft oder Pflegschaft ab Voll-
endung des 60. Lebensjahres abzulehnen); mit wenigen weiteren Beispielen auch
außerhalb des Zivilrechts MüKoBGB/Spickhoff § 2 Rn. 31 ff.; eine ausführliche
Darstellung findet sich im BMFSFJ (Hrsg.), 6. Altenbericht – Altersbilder in der
Gesellschaft, S. 374 ff.

24 Vgl. Seibert, Testierfähigkeit und Willensfreiheit, S. 84 f.
25 Statistisches Bundesamt (Hrsg.), 14. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung,

S. 24 f.; diese Entwicklung nachzeichnend auch Röthel AcP 2011, 196 f.; Stoppe/
Lichtenwimmer DNotZ 2005, 806; sowie Müller/Kluge in Bala/Schuldzinski/Kompe-
tenzzentrum Verbraucherforschung NRW (Hrsg.), Verbraucherpolitik jenseits des
Otto Normalverbrauchers, S. 77, 80, die von einer „Methusalemisierung“ spre-
chen.

26 Es handelt sich insofern nicht um einen flüchtigen Trend bzw. um ein modern-
des Phänomen, bei dem eine gegenständliche Strukturierung von vornherein ab-
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dass es in Zukunft immer mehr ältere Menschen geben wird, deren alters-
spezifische Bedarfe bislang rechtlich nicht erfasst sind.

Gerade etwa für Personen, die sich in Frühstadien demenzieller Erkran-
kungen befinden, stellt sich die gegenwärtige Rechtslage als misslich dar:
Oft sind Selbstbestimmungsfähigkeiten noch nicht in einem Maße beein-
trächtigt, dass sich das Urteil der Geschäftsunfähigkeit i.S.v. § 104 Nr. 2
BGB ergeben hätte oder eine rechtliche Betreuung i.S.d. §§ 1896 ff. BGB er-
wogen würde. Gleichzeitig lassen sich aber alterstypische Verletzlichkeits-
faktoren ausmachen, die die eigenverantwortliche Teilnahme am Rechts-
verkehr schon in beträchtlichem Maße gefährden. Diese gesetzlich nicht
gewürdigten „Graubereiche“ bedürfen zunehmender Aufmerksamkeit.27

Vor diesem Hintergrund kann es erfreuen, dass nicht nur in der Politik
eine ausgiebige Auseinandersetzung mit dem Thema „Alter(n)“ stattfin-
det28, sondern es zunehmend auch aus juristischer Perspektive Beachtung
findet. Eine Vorreiter-Rolle nimmt dabei der anglo-amerikanische Rechts-
raum ein: Altersspezifische Fragen werden dort im rechtspraktischen Feld
des „Elder Law“ gebündelt,29 welches inzwischen auch in der universitären
Ausbildung angekommen ist.30 Anwälte können sich zum Certified Elder
Law Attorney fortbilden lassen.31 Auch in Deutschland wächst zumindest

zulehnen wäre. In diese Richtung aber NK-BGB/Baldus § 104 Rn. 6; eher wie hier
Brucker BtPrax 2016, 163, 165; Ganner BtPrax 2016, 209; in Bezug auf Demenz
Deutsche Alzheimer Gesellschaft (Hrsg.), Die Häufigkeit von Demenzerkrankun-
gen, S. 4.

27 Ähnlich etwa Höfling in Becker/Roth (Hrsg.), Recht der Älteren, S. 85, 86 ff.; Spick-
hoff ZfRV 2008, 33, 36.

28 Als Beispiel sei hier auf die sog. Altenberichte hingewiesen, die seit 1993 in jeder
Legislaturperiode vom BMFSFJ bzw. seinem Vorläufer in Auftrag gegeben wer-
den und eine „wichtige Entscheidungsgrundlage für die Seniorenpolitik des Bun-
des“ bilden. Näher unter: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/aeltere-mensche
n/aktiv-im-alter/berichte-zur-lage-der-aelteren-generation-altenberichte,
[7.6.2020].

29 Dies spiegelt sich auch im Erscheinen einschlägiger Fachzeitschriften wider, siehe
etwa das Elder Law Journal, das am University of Illinois College of Law herausgege-
ben wird; überblicksartig zur Entwicklung des „Elder Law“ Igl/Klie in Igl/Klie
(Hrsg.), Das Recht der älteren Menschen, S. 17, 18 f.; Roth in Becker/Roth (Hrsg.),
Recht der Älteren, S. 69 ff.; ders. AnwBl 2011, 671. Daneben ist beispielsweise
auch in Mexiko die Entwicklung eines derecho democráfico zu beobachten, siehe
dazu Valdés, Derechos de los Mexicanos: Introducción al Derecho Demográfico;
hierauf hinweisend auch Rixen VVDStRL Bd. 74 (2014), 293, 341.

30 So in verschiedenen LL.M.-Programmen, siehe etwa https://llm-guide.com/school
s/usa/concentration/elder-law, [7.6.2020].

31 Näher zur Anwaltsausbildung unter https://nelf.org/, [7.6.2020].
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der Fundus einschlägiger rechtswissenschaftlicher Arbeiten32 und lassen
sich auch in der Rechtspraxis hier und da Impulse einer Reaktion auf die
demographische Alterung ausmachen.33

Insgesamt werden Fragen des Alterns und daraus resultierende rechtli-
che Implikationen jedoch gerade im deutschen Zivilrecht nach wie vor als
Nischenthema behandelt. Die Erforderlichkeit rechtlicher Innovation34

zeigt indes schon ein Blick auf die Untersuchungssituation der uner-
wünschten Telefonwerbung. Gleichzeitig offenbart der Zuschnitt der Ar-
beit auch eine Fülle tatsächlicher und rechtlicher Herausforderungen.
Denn erwägt man, altersspezifische Problemlagen zu verrechtlichen, stellt
sich bereits eingangs die Frage, wie sich der Begriff der „älteren Menschen“
definieren lässt.35 Schon im allgemeinen Sprachgebrauch zeigt eine Viel-
zahl unterschiedlicher Begriffe – etwa Senior, Rentner, „Golden Ager“,
Pensionierter, Alter, Hochbetagter – das Fehlen klarer Konturen und weist
auch auf die große Heterogenität des anvisierten Personenkreises36 hin.
Hierzu passt auch die verbreitete Rede von „älteren“ Menschen, also ein

32 Siehe hervorstechend etwa Becker/Roth (Hrsg.), Recht der Älteren; Gebauer et al.
(Hrsg.), Alternde Gesellschaften im Recht; Klie, Das Recht und die Lebensphase
Alter, Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 2017, 275; Rixen, Gestaltung des
demographischen Wandels als Verwaltungsaufgabe, VVDStRL Bd. 74 (2014),
293; Roth, Die Rechtsgeschäftslehre im demogprahischen Wandel. Stärkung der
Autonomie sowie Schutzkonzepte für Jüngere und Ältere, AcP 2008, 451; Spick-
hoff, Autonomie und Heteronomie im Alter, AcP 2008, 345; Wedemann, Ältere
Menschen – eine besondere Herausforderung für Rechtsprechung, Gesetzgebung
und Beratung, NJW 2014, 3419; dies., Ältere Menschen im Zivilrecht, AcP 2014,
664.

33 So kündigte der Deutsche Anwaltsverein für September 2020 schon seinen elften
„Seniorenrechtstag“ an, näher dazu unter: https://anwaltverein.de/de/fortbildung/
veranstaltungskalender/id-11-deutscher-seniorenrechtstag-2020; auch einige
Anwaltskanzleien weisen inzwischen „Seniorenrecht“ als Spezialgebiet aus, siehe
beispielhaft https://www.kanzlei-fuer-seniorenrecht.de/, beides [7.6.2020]. Zudem
erscheint seit 2013 die Zeitschrift: Seniorenrecht aktuell, für Berater älterer Men-
schen und ihre Angehörigen, IWW.

34 Zu altersspezifischen Problemfeldern als Zukunftsthemen von Rechtswissen-
schaft und Gesellschaft Spickhoff AcP 2008, 345, 346; Roth AcP 2008, 451, 468 ff.,
488; Röthel in Gebauer et al. (Hrsg.), Alternde Gesellschaften im Recht, S. 26; We-
demann ZBB 2014, 54; auch schon BMFSFJ (Hrsg.), 5. Altenbericht – Potenziale
des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft, S. 278 f.

35 Hierbei handelt es sich um eine Grundfrage, die im Bereich Recht und Alter im-
mer wieder aufgeworfen worden ist. So etwa Numhauser-Henning in Numhauser-
Henning (Hrsg.), Elder Law, S. 3, 7: „Who, then, are these old or elderly people?“;
ausf. dazu noch unten, D. III. 1. a) bb) (2), S. 224 ff.

36 Hier nur noch Wahl/Heyl, Gerontologie, S. 18.
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Rückgriff auf den relativierenden Komparativ.37 Bereits als Binsenweisheit
gilt, dass sich Altsein kaum kalendarisch fixieren lässt.38 Versucht man es
aus Praktikabilitätserwägungen gleichwohl, ist der Vorwurf der „Altersdis-
kriminierung“ nicht weit.39 In diesem Spannungsfeld bedarf es besonderer
Berücksichtigung, dass nicht die gesellschaftliche Sicht auf ältere Men-
schen sowie deren Selbstverständnis in unverhältnismäßiger Weise Scha-
den nimmt.40 Das Recht darf nicht dem Bild vom altersschwachen Greis
Vorschub leisten,41 der dadurch besonders zur Zielscheibe unseriöser Ge-
schäftspraktiken werden könnte.42

In den Kreis rechtlicher Herausforderungen fallen außerdem die Not-
wendigkeit einer näheren Konturierung der besonderen Schutzbedürftig-
keit älterer Verbraucher und das genaue Identifizieren von Schutzlücken.
Schließlich offenbaren sich bei der Suche nach Optimierungsmöglichkei-
ten regelungstechnische Schwierigkeiten. Denn sollen passgenaue Schutz-
instrumente entwickelt werden, dürfen diese weder stigmatisierend noch
paternalistisch anmuten, sondern sollten vielmehr die Selbstbestimmtheit

37 Zu sprachlichen Schwierigkeiten auch BMFSFJ (Hrsg.), 6. Altenbericht – Alters-
bilder in der Gesellschaft, S. 284 f.; Germann, Vom Greis zum Senior, S. 179 f; zu
den Unsicherheiten auch Becker in Becker/Roth (Hrsg.), Recht der Älteren, § 1,
S. 18; ähnliche sprachliche Schwierigkeiten bestehen international, vgl. beispiels-
weise Fineman 20 Elder L.J. 71, 89 f. (2012).

38 Aus gerontologischer Sicht Wahl/Heyl, Gerontologie, S. 15; im Rahmen einer lin-
guistischen Arbeit, Germann, Vom Greis zum Senior, S. 46; auch Coester-Waltjen
MedR 2012, 553, 558; Spickhoff ZfRV 2008, 33.

39 Siehe etwa VZ NRW (Hrsg.), Verbraucherarbeit für und mit Senioren, S. 44; so-
wie auch Müller/Kluge in Bala/Schuldzinski/Kompetenzzentrum Verbraucherfor-
schung NRW (Hrsg.), Verbraucherpolitik jenseits des Otto Normalverbrauchers,
S. 77, 82, die betonen, ein rechtliches Operieren mit Altersgrenzen könne sich als
staatliche Diskriminierung erweisen; ähnlich Schubert/Berg DAR 2017, 2; Yanko-
va/Hören WRP 2011, 1236, 1239; im Kontext des Erwachsenenschutzrechts Pau-
schalierungen für „höchst problematisch“ haltend Ganner BtPrax 2016, 209; dies-
bezüglich noch ablehnender Baldus Ruperto Carola 2012, 50, 52.

40 Wedemann NJW 2014, 3419, 3422; vgl. auch dies. ZBB 2014, 54, 55.
41 Dass das Bild vom Altern gesellschaftlich negativ geprägt ist, nämlich häufig mit

zunehmenden Problemlagen assoziert wird, dokumentiert auch eine Studie der
VZ NRW (Hrsg.), Verbraucherarbeit für und mit Senioren, S. 30. Die Gefahr sol-
cher negativen Stereotypen wird international gesehen, für Österreich Ganner,
Privatautonomie für alte und pflegebedürftige Menschen, S. 5; England: Herring,
Older People in Law and Society, S. 12 ff.; und von der kanadischen obersten
Richterin McLachlin 3 J. Int’l Aging L. Pol’y 1, 4 (2009); aus deutscher Sicht Höf-
ling in Becker/Roth (Hrsg.), Recht der Älteren, § 5 Rn. 1.

42 Wedemann ZBB 2014, 54, 55; zu den Gefahren finanziellen Missbrauchs alter
Menschen auch Brucker BtPrax 2016, 163 ff.
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älterer Menschen stärken. Gleichzeitig darf aber der Blick auf deren gegen-
wärtige Benachteiligungen und strukturelle Verletzlichkeitsfaktoren nicht
gescheut werden. Sich im Kontext dieser Arbeit zunächst auf Aspekte zu
konzentrieren, aus denen ein spezieller Unterstützungsbedarf gefolgert
werden kann, bedeutet indes nicht, dem Alter nur negative Dimensionen
beizumessen. Während es gesellschaftlich gerade essenziell ist, die Stärken
und Potenziale älterer Menschen und die Vorzüge gesteigerter Lebenser-
wartungen hervorzuheben,43 geht es hier um die Auslotung dessen, was äl-
tere Menschen tendenziell von der Nutzung dieser Ressourcen abhalten
könnte.44

Vor diesem normativen Hintergrund kann rechtliche Optimierung im
Einzelnen auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Konzeptionell liegt ein Ve-
hikel zur Verbesserung der Rechtsposition älterer Menschen im Verbrau-
cherrecht. So wie dieses sich erst etappenweise, in einem langen Prozess
entwickeln musste,45 bedarf es nun womöglich einer weiteren Verfeine-
rung46 zugunsten der tendenziell verletzlichen Verbrauchergruppe betag-
ter Personen. Dieser Ansatz erscheint auch deshalb attraktiv, weil die
„Querschnittsmaterie“ des Verbraucherschutzes besonders offen für diszi-
plinübergreifende Impulse ist. Ausgehend von den größeren Hemmnissen
bei individueller Rechtsmobilisierung und -durchsetzung rücken daneben
auch schnell wirksame Hilfestellungen „vor Ort“ in den Vordergrund. Als
förderlich dürfte sich, verwandt mit dem etablierten Regelungskomplex
der rechtlichen Betreuung, ein niedrigschwelliges Unterstützungsangebot
mit besonderem Fokus auf die Bedarfe älterer Menschen erweisen.

Daneben könnten besondere Rechtsaktivierungsschwierigkeiten älterer
Verbraucher in die Richtung deuten, dass ein erhöhter Bedarf nach kollek-
tivrechtlicher und staatlicher Rechtsdurchsetzung besteht. Demnach wird
auch in den Blick zu nehmen sein, wie die Rechtsverfolgungstätigkeit pro-

43 Dass das Altern sich nicht in einer Verlustrichtung erschöpft, wird auch in der
Altersforschung immer wieder betont, etwa Wahl/Heyl, Gerontologie, S. 84.

44 Zu einer differenzierten Betrachtung ruft eindringlich auch Kruse, Lebensphase
hohes Alter, 2017, S. 21 ff., auf (pointiert auch nochmal S. 167); ähnlich wie hier
auch Zenz in Igl/Klie (Hrsg.), Das Recht der älteren Menschen, S. 131, 161.

45 Zum Aufstieg des Verbraucherrechts seit den 1970ern Micklitz, 69. DJT, Gutach-
ten, A 14 ff.; überblicksartig zum „Verbraucherschutz im Durchbruch“, Bartl
ZRP 1976, 13 ff., sowie mit einem chronologisch angelegten „Überblick über die
Verbraucherschutzdebatte“, Sedlmeier, Selbstbestimmung im Verbrauchervertrag,
S. 20 ff.

46 Micklitz, 69. DJT, Gutachten, A 43; in diese Richtung auch Wedemann NJW 2014,
3419, 3420.
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